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RS OGH 1978/2/2 6Ob510/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.02.1978

Norm

ZPO §391 C

Rechtssatz

Stützt sich die Klagsforderung auf Warenlieferungen der Klägerin, haben die beiden Gegenforderungen dagegen ihre

Grundlage in den Bestimmungen über den Schadenersatz, wobei ein deliktisches von der Klägerin zu vertretendes

Vorgehen ihrer Angestellten behauptet wird, so ist kein rechtlicher Zusammenhang gegeben.
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